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1 Allgemeines 

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreis- und Hansestadt Korbach hat am 

15.12.2023 beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 35 C/1 

„Elfringhäuser Weg / Arolser Landstraße“ sowie die hierfür erforderliche Änderung des 

Flächennutzungsplans im Parallelverfahren einzuleiten. Der entsprechende Aufstellungs-

beschluss wurde am 05.01.2024 ortsüblich bekannt ge macht. Gegenstand der Planung 

ist die planungsrechtliche Weiterentwicklung eines bereits bestehenden Gewerbe - und 

Industriegebiets im nördlichen Stadtgebiet, das durch die Einbeziehung bisher landwirt-

schaftl ich genutzter Außenbereichsflächen städtebaulich ergänzt und geschlossen wird. 

Das Plangebiet liegt in der als gewerblicher Schwerpunkt ausgewiesenen Nordlage Kor-

bachs, umfasst sowohl vorhandene Betriebsareale als auch intensiv bewirtschaftete 

Ackerflächen und erstreckt sich teilweise in den Bereich einer Trinkwasserschutzzone.   

 

Abb i ldung  1 :  Lu f tb i l dau fnah me und Veror tung  des  Untersuchungsg eb ie tes  

2 Ziele  

Übergeordnetes Ziel der Planung ist es, die langfristige Sicherung und Weiterentwicklung 

eines ortsansässigen Unternehmens zu ermöglichen und damit qualif izierte Arbeitsplätze 

und regionale Wertschöpfung am Standort Korbach zu erhalten und auszubauen. Hier zu 
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sollen zusätzliche Baufelder für gewerbliche und industrielle Nutzungen geschaffen, ein 

Schulungs- und Besucherzentrum mit Übungsflächen für Land- und Baumaschinen reali-

siert sowie bestehende Betriebsflächen maßvoll nachverdichtet werden. Gleichzeit ig ver-

folgt der Bebauungsplan das Ziel, die gewerbliche Entwicklung auf bereits erschlossene 

und städtebaulich vorgeprägte Standorte zu konzentrieren, um den Grundsatz des spar-

samen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden zu erfüllen. Durch Festsetzungen 

zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zur äußeren Gestaltung, zur Durchgrünung des 

Gebietes und zur technischen Infrastruktur wird eine geordnete städtebauliche Entwick-

lung gewährleistet, die wirtschaftl iche, soziale und ökologische Belange ausgewogen be-

rücksichtigt. 

3 Verfahren 

Das Bauleitplanverfahren wurde in den gesetzlich vorgesehenen Schritten durchgeführt 

und chronologisch aufeinander aufgebaut. Auf den Aufstellungsbeschluss folgte zunächst 

die frühzeit ige Beteil igung der Öffentlichkeit im Zeitraum vom 08.01.2024 bis zum 

09.02.2024 durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfs mit Begründung und Umwelt-

bericht; die ortsübliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am 05.01.2024. Parallel dazu 

wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 

08.01.2024 über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung informiert und bis zum 

09.02.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  

Im anschließenden formellen Schritt wurde der ausgearbeitete Planentwurf zusammen 

mit Begründung, Umweltbericht und den bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-

lungnahmen im Zeitraum vom 26.05.2025 bis zum 27.06.2025 öffentlich ausgelegt; die 

ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 23.05.2025. Gleichzeit ig wurden die Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 26.05.2025 über die beab-

sichtigte städtebauliche Entwicklung unterrichtet und gebeten, im gleichen Zeitraum Stel-

lung zu nehmen. 

Im Anschluss an die formelle Beteil igung hat das ansässige Unternehmen den Wunsch 

geäußert, auf dem bestehenden Produktionsgelände eine weitergehende Nachverdich-

tung vorzunehmen, um den Standort Korbach zu stärken und die vorhandene Fläche ef-

f izienter nutzen zu können. Zu diesem Zweck sollte die zulässige überbaubare Grundflä-

che vergrößert werden. Hierfür wurde ein angrenzendes, bislang als Ortsrandeingrünung 

genutztes und bereits bepflanztes Grundstück in den Geltungsbereich einbezogen, pla-

nungsrechtlich unter Wahrung seiner Funktion als Grünstruktur als Gewerbegebiet fest-

gesetzt und dadurch die Bezugsfläche für den zulässigen überbaubaren Anteil erweitert. 

Aufgrund dieser inhaltl ichen Anpassungen und Ergänzungen war der überarbeitete Plan-

entwurf gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut auszulegen.  Für den Flächennutzungsplan war 

eine erneute Beteil igung nicht erforderlich. Der im Parallelverfahren geänderte 
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Flächennutzungsplan konnte im Anschluss an die formelle Beteil igung in der vorliegenden 

Fassung von der Stadtverordnetenversammlung festgestellt und vom Regierungspräsi-

dium Kassel genehmigt werden. 

Für den Bebauungsplan erfolgte d ie erneute Beteil igung der Öffentlichkeit durch eine 

nochmals durchgeführte öffentliche Auslegung des überarbeiteten Planentwurfs, der Be-

gründung, des Umweltberichts und der umweltbezogenen Stellungnahmen. Gleichzeitig 

wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 

14.11.2025 über die geänderten Entwicklungsabsichten informiert und zur Abgabe einer 

Stellungnahme im Zeitraum vom 17.11.2025 bis zum 19.12.2025 aufgefordert.  

Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und Durchführung der abschlie-

ßenden Abwägung hat die Stadtverordnetenversammlung den Satzungsbeschluss  ge-

fasst; der Bebauungsplan wird anschließend ortsüblich bekannt gemacht und tritt damit 

rechtsverbindlich in Kraft.  

4 Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die erneute Beteil igung der Öffentlichkeit hat zu keinen weiteren Anregungen oder Be-

denken geführt. Auch die Träger öffentlicher Belange haben gegenüber dem Vorverfahren 

keine neuen oder substanziellen Stellungnahmen vorgebracht . 

Lediglich die Nationalparkgemeinde Vöhl hat mitgeteilt, dass sie aufgrund der vorgese-

henen Flächentauschklausel und der damit verbundenen Reduzierung des interkommu-

nalen Gewerbegebiets inzwischen Zweifel an dessen Realisierbarkeit hegt und der Pla-

nung – anders als in ihren früheren Stellungnahmen – nicht mehr zustimmen möchte. Da 

der Flächennutzungsplan auf Grundlage einer zustimmenden Stellungnahme der Ge-

meinde Vöhl bereits genehmigt wurde und sich der Bebauungsplan aus diesem regional-

planerisch abgestimmten Flächennutzungsplan entwickelt, kann der Anregung der Ge-

meinde Vöhl nicht entsprochen werden. Der Kreis - und Hansestadt Korbach stehen zu-

dem keine anderweitigen geeigneten Flächen für die Weiterentwicklung des ansässigen 

Unternehmens zur Verfügung. 

Bereits in den vorangegangenen Beteil igungsschritten konnten zahlreiche Hinweise auf-

gegriffen und in die Planung eingearbeitet werden. Die Fachbehörden haben insbeson-

dere umwelt-, naturschutz-, wasserrechtliche und landwirtschaftl iche Belange einge-

bracht. In der Folge wurden die textlichen Festsetzungen zu Dachbegrünung, Gewässer-

randstreifen und artenschutzrechtlichen Vorkehrungen konkretisiert und zum Teil 

verschärft. Die Hinweise der Wasserbehörden und der Unterliegergemeinden zur Ge-

währleistung eines schadlosen Wasserabflusses führten zu vertiefenden hydraulischen 

Nachweisen und zur verbindlichen Festlegung von Retentions- und Drosselmaßnahmen. 

Die landwirtschaftl ichen Stellen machten auf die Inanspruchnahme hochwertiger 
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Agrarflächen und das Erfordernis gleichwertiger Tauschflächen aufmerksam; diese Be-

lange wurden in der regionalplanerischen Flächentauschregelung berücksichtigt.  

Träger der technischen Infrastruktur, wie Leitungs- und Netzbetreiber, wiesen auf not-

wendige Schutzstreifen, Mindestüberdeckungen und eine gesicherte Zugänglichkeit ihrer 

Anlagen hin. Diese Anforderungen wurden in Form entsprechender Festsetzungen zu Ver-

sorgungsflächen, Leitungsrechten und Bauverboten planungsrechtlich abgesichert. So-

weit einzelne Stellungnahmen mit den grundlegenden Zielen der Planung unvereinbar 

waren, sind sie im Rahmen der Abwägung berücksichtigt, aus überwiegenden städtebau-

lichen Gründen jedoch nicht übernommen worden. Insgesamt verdeutlicht der Ablauf des 

Beteil igungsverfahrens, dass der Bebauungsplan unter intensiver Einbindung der Be-

troffenen erarbeitet wurde und die vorgetragenen Belange im gesetzlich vorgegebenen 

Abwägungsrahmen angemessen Berücksichtigung gefunden haben. 

5 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Umweltbelange wurden auf Grundlage einer förmlichen Umweltprüfung umfassend 

ermittelt, beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht stellt den bestehenden Zustand 

der Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Luft und 

Klima, Landschaft, Mensch sowie Kultur- und Sachgüter dar und prognostiziert die Aus-

wirkungen der Umsetzung und der Nichtumsetzung des Plans. Erhebliche Beeinträchti-

gungen ergeben sich insbesondere durch den Verlust landwirtschaftl icher Böden infolge 

Versiegelung, durch Veränderungen des Wasserhaushalts in einem Trinkwasserschutz-

gebiet und durch den Wegfall agrarisch geprägter Lebensräume. Diese Wirkungen wer-

den durch ein Bündel an Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

rechtlich und fachlich abgesichert. 

Zur Schonung des Bodens werden Eingriffe überwiegend auf bereits vorbelastete oder 

bodenfunktional weniger wertvolle Flächen konzentriert; eine bodenkundliche Baubeglei-

tung stellt eine sachgerechte Handhabung von Oberboden sicher. Umfangreiche 

Dach- und Freif lächenbegrünungen mindern Versiegelungs- und Hitzeeffekte und schaf-

fen zusätzliche Retentions- und Lebensraumfunktionen. Der Gewässerrand des „Wollbeu-

tel“ bleibt in einem zehn Meter breiten Streifen frei von Bebauung und wird mit standort-

gerechter Vegetation entwickelt; Regenwasser wird über Retentionsdächer und gedros-

selte Einleitungen so bewirtschaftet, dass Unterliegergemeinden vor zusätzlichen 

Hochwasserspitzen geschützt werden. Artenschutzrechtliche Vorgaben werden durch 

zeitl iche Beschränkung der Baufeldfreimachung, Erhalt und Ergänzung von Gehölzstruk-

turen, Anlage artenreicher Saum- und Ruderalf lächen, Begrünung von Dächern und Fas-

saden, Anbringung von Nisthilfen sowie insektenfreundliche Beleuchtung und vogel-

freundliche Verglasungen umgesetzt.  
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Die naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt nach der hessi-

schen Kompensationsverordnung. Die innerhalb des Plangebiets erzielten ökologischen 

Aufwertungen werden bilanziert; verbleibende Defizite werden durch externe Kompensa-

tionsmaßnahmen, insbesondere durch die Entwicklung artenreichen Grünlands auf ge-

eigneten Flächen, ausgeglichen. Insgesamt zeigt die Umweltprüfung, dass unter Berück-

sichtigung der festgesetzten Maßnahmen die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushalts, die biologische Vielfalt sowie die Belange von Klima, Wasser und Mensch 

gewahrt und im Ergebnis keine unzumutbaren, nicht kompensierbaren Umweltauswirkun-

gen verbleiben. 

6 Prüfung alternativer Standorte 

Im Rahmen der Abwägung wurden die sogenannten Nullvariante sowie verschiedene 

Standort- und Zuschnittsalternativen geprüft. Die Nullvariante, also der Verzicht auf die 

Planung und die Fortführung der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung, würde zwar 

zusätzliche Versiegelung vermeiden, l ieße aber die betriebliche Erweiterung des ortsan-

sässigen Unternehmens nicht zu. Damit wäre weder die Sicherung noch die Entwicklung 

der vorhandenen Arbeitsplätze gewährleistet; zugleich könnten Investit ionen an andere 

Standorte abwandern. Diese Variante wurde daher als städtebaulich nicht sachgerecht 

verworfen, weil sie den Erfordernissen der städtischen Entwicklung nicht entspricht.  

Als alternative Standorte kamen im Grundsatz andere Vorranggebiete für Industrie und 

Gewerbe im Stadtgebiet sowie das interkommunale Gewerbegebiet an der Grenze zur 

Nachbargemeinde in Betracht. Diese Flächen liegen jedoch deutlich vom bestehenden 

Betriebsgelände entfernt, wären nur mit erheblichem zusätzlichem Erschließungs - und 

Transportaufwand nutzbar und würden die verkehrliche Belastung der übergeordneten 

Straßen unverhältnismäßig erhöhen. Zudem könnten sie die für die betriebliche Organi-

sation erforder liche unmittelbare räumliche Verzahnung der Nutzungen nicht gewährleis-

ten. Vor diesem Hintergrund wurde die Erweiterung des bestehenden Standorts, f lankiert 

durch einen regionalplanerisch abgesicherten Flächentausch und ein umfassendes Um-

welt- und Kompensationskonzept, als die insgesamt vorzugswürdige Lösung bewertet. 

Die gewählte Planungsvariante verbindet damit die wirtschaftl iche Weiterentwicklung des 

Standorts mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Raum- und Umweltressourcen und 

bildet den tragenden roten Faden der vorliegenden Zusammenfassung des Planverfah-

rens. 


